
Veranstalter wendet sich mit einem Genehmigungsantrag oder Anfrage an die zuständige Behörde

Behörde prüft ihre 

Zuständigkeit

Behörde 

zuständig?

Behörde prüft, welche 

anderen Behörden von dieser 

Veranstaltung betroffen sein 

könnten

Behörde leitet den Antrag an 

die tatsächlich zuständige(n) 

Behörde(n) weiter

Ja

Nein

Mögliche zu beteiligende 

Behörden, Organisationen:

-Kommunale Gefahren-

abwehrbehörde

- Straßenverkehrsbehörde

- Straßenbaubehörde

- Für die Erlaubnis der

Nutzung von öffentlichen

Flächen zuständige

Behörde

- Wasser- und Schifffahrts-

amt, Hafenbehörde

- Für die Luftfahrt zuständige

Behörde

- Bauaufsichtsbehörde

- Polizei

- Brandschutzdienststelle /  

Feuerwehr

- Katastrophenschutz

- Träger des Rettungs-

dienstes

- Technisches Hilfswerk

- Gesundheitsamt

- Veterinäramt

- Abteilung für Arbeitsschutz

beim Regierungspräsidium

- Umweltbehörde / Forstbe-

hörde

-Jugendamt

- Sportamt

- Abfallwirtschaft

- Verkehrsgesellschaften

- Sonstige

Federführende Behörde wird 

beim ersten Gesprächstermin 

festgelegt

In regelmäßigen Abständen 

lädt die federführende Be-

hörde zu weiteren Gesprä-

chen ein, und der Veranstalter 

stellt den Teilnehmern den 

Entwicklungsstand der 

Planung  der Veranstaltung 

und des Sicherheitskonzepts 

vor

Sollte die Beteiligung von 

weiteren Behörden nötig sein, 

sind diese nachträglich zu 

verständigen

Behörde lädt zu einem ersten 

Gesprächstermin alle 

betroffenen Behörden ein

Anlage 4 - Ablauf des Genehmigungsprozesses

Mögliche zu beteiligende 

Behörden, Organisationen:

-Kommunale Gefahren-

abwehrbehörde

- Straßenverkehrsbehörde

- Straßenbaubehörde

- Für die Erlaubnis der

Nutzung von öffentlichen

Flächen zuständige

Behörde

- Wasser- und Schifffahrts-

amt, Hafenbehörde

- Für die Luftfahrt zuständige

Behörde

- Bauaufsichtsbehörde

- Polizei

- Brandschutzdienststelle /  

Feuerwehr

- Katastrophenschutz

- Träger des Rettungs-

dienstes

- Technisches Hilfswerk

- Gesundheitsamt

- Veterinäramt

- Abteilung für Arbeitsschutz

beim Regierungspräsidium

- Umweltbehörde / Forstbe-

hörde

-Jugendamt

- Sportamt

- Abfallwirtschaft

- Verkehrsgesellschaften

- Sonstige

In regelmäßigen Abständen 

lädt die federführende Be-

hörde zu weiteren Gesprä-

chen ein, und der Veranstalter 

stellt den Teilnehmern den 

Entwicklungsstand der 

Planung  der Veranstaltung 

und des Sicherheitskonzepts 

vor

Es wird ein Protokoll angefertigt 

und an alle Teilnehmer weiter-

geleitet

Die Behörden geben eine 

mündliche Einschätzung der 

Veranstaltung und Gefahren ab

Bis zu einem festgelegten 

Zeitpunkt sind die verbind-

lichen Genehmigungsanträge 

bei den beteiligten und zu-

ständigen Genehmigungs-

behörden einzureichen

Das Sicherheitskonzept des 

Veranstalters ist mit den Ge-

nehmigungsbehörden sowie 

den Behörden und Organi-

sationen abzustimmen, die mit 

Maßnahmen darin erwähnt 

werden oder betroffen sind

Die Vorbereitungen und die 

zu erfüllenden Auflagen und 

Anordnungen sind auf 

Umsetzung durch Orts-

begehungen und Abnahmen 

vor Beginn der Veranstaltung 

zu kontrollieren

Entwurfs-

phase 

beendet?

Ja

Nein

Soweit erforderlich, erstellen 

Behörden  und Organisationen 

eine Beschreibung der behörd-

lichen Maßnahmen und über-

geben diese dem Veranstalter 

zur Einarbeitung ins Sicher-

heitskonzept 


